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Allgemeine Nutzungsbedingungen der BUND-Bilddatenbank 

 

A. Allgemeines 

 

Die BUND-Bilddatenbank steht ausschließlich für die satzungsgemäßen Zwecke des 
Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V. und des Bund für Umwelt und 
Naturschutz Deutschland, Landesverband Baden-Württemberg e.V. (BUND) zur 
Verfügung. Eine Verwendung von Bildern aus der BUND-Bilddatenbank für 
kommerzielle Zwecke ist ausdrücklich untersagt. 
 
Viele Bilder in der BUND-Bilddatenbank werden von ehrenamtlichen und 
hauptamtlichen MitarbeiterInnen des BUND unentgeltlich zur Verfügung gestellt, um 
die Ziele des BUND zu befördern. 
 

B. Nutzungszugang 

 

Die BUND-Bilddatenbank darf nur von Personen benutzt werden, die hierzu berechtigt 
sind und denen ein Zugangscode erteilt wurde. Der Zugangscode wird von der 
Marketingabteilung des BUND-Baden-Württemberg erteilt. Ansprechpartnerin für 
einen Zugang zur BUND-Bilddatenbank ist: birgit.ehinger@bund.net  
Dem Nutzer ist untersagt diesen Zugangscode an Dritte weiterzugeben, der 
Zugangscode ist ausschließlich für den Nutzer bestimmt. 
 
C. Pflichten der Nutzer der BUND-Bilddatenbank 

 
1. Der Nutzer verpflichtet sich, Bilder aus der Bilddatenbank des BUND-Baden- 

Württemberg ausschließlich für Zwecke des BUND einzusetzen. Eine 
Verwendung von Bildern aus der BUND-Bilddatenbank für kommerzielle 
Zwecke ist ausdrücklich untersagt.  
Bilder, die als honorarfrei gekennzeichnet sind, dürfen unentgeltlich für Zwecke 
des BUND verwendet werden. 

 
2. Der Nutzer verpflichtet sich bei der Verwendung von Bildern aus der 

BUNDBilddatenbank, die als honorarpflichtige Bilder gekennzeichnet sind, die 
Honorarpflicht selbstständig mit der im Bildarchiv unter Fotograf genannten 
Person zu regeln und zu erfüllen. Für den Kontakt mit den Bildautoren bzw.- 
Inhabern der Bildrechte ist in der BUND-Bilddatenbank eine Adressliste 
hinterlegt. Es ist ausdrücklich untersagt, honorarpflichtige Bilder zu verwenden, 
ohne vorher mit dem Fotografen eine Honorarvereinbarung getroffen zu haben. 
 

3. Der Nutzer verpflichtet sich bei Verwendung von Bildern aus der 
BUNDBilddatenbank (z.B. für Jahresberichte, Flyer, Programme, Internet) stets 
den Fotografen anzugeben. 
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4. Nutzer, die digitale Bilder verändern wollen, dürfen dies nur mit Zustimmung 
des Bildautors bzw. mit Zustimmung des Bildrechteinhabers. 

 
5. Abbildungen einzelner Personen im Internet oder in Druckerzeugnissen dürfen 

nur vorgenommen werden, wenn die schriftliche Genehmigung der 
abgebildeten Person vorliegt, bei Kindern die Genehmigung der Eltern. Erfolgt 
der Abdruck ohne die Genehmigung, kann die abgebildete Person 
Schadensersatz, zumindest aber die Vernichtung der Druckerzeugnisse 
fordern. 

 
Von folgenden Personen ist keine Genehmigung erforderlich:  

 
Personen des öffentlichen Lebens (Minister, Staatssekretäre, Abgeordnete, 
Leiter oder Abteilungsleiter in Landesämtern, Landräte, Bürgermeister, 
prominente Publizisten, Künstler). 
 
Ehrenamtliche aus der Verbandsführung (Bundes- und Landesvorstände, 
Regionalvorsitzende). 
 
BUND-Hauptamtliche, zu deren Aufgaben Öffentlichkeitsarbeit gehört. 
 
Personen, die bloßes Beiwerk eines Motivs sind oder Aufnahmen im Rahmen 
von Versammlungen, Aufzügen oder ähnlichen Vorgängen sofern die 
dargestellte Person nicht im Mittelpunkt des Bildes steht. 

 
D. Sonstiges 

 

1. Der Nutzer wird gebeten, erkennbare Fehler oder Mängel in der Bilddatenbank 
an die Marketing-Abteilung des BUND Baden-Württemberg in der 
Hauptgeschäftsstelle Möggingen zu melden.  
Email-Adresse: birgit.ehinger@bund.net 

 
2. Alle Rechte an der BUND-Bilddatenbank liegen beim Bund für Umwelt und 

Naturschutz Deutschland, Landesverband Baden-Württemberg e.V. 
 

3. Sollte eine Bestimmung dieser Nutzungsbedingungen nichtig sein, so wird die 
Gültigkeit der übrigen Bestimmungen davon nicht berührt. 

 
 
Radolfzell-Möggingen, 30.11.2016 
 
Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, (BUND) 
Landesverband Baden-Württemberg e.V, 
gez. Ralf Stolz, Hauptgeschäftsführer 


